Adlerstralie 25

Gemeindewerke 82467 Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen Telefon (08821) 753-333

Gemeindewerke y\%
Garmisch-Partenkirchen %}Q\g

Telefax (08821) 753-6321
Internet www.gw-gap.de

E-Mail service@gw-gap.de Kundennummer Rechnungseinheit

Antrag auf Lieferung des Produktes AIpspitz-Gas®

an Privat- und Geschéftskunden der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen auBerhalb der Grundversorgung
- gliltig im Netzgebiet der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen fir einen Jahresverbrauch bis 1.500.000 kWh -

Auftraggeber / Kunde (= Rechnungsanschrift) Anschrift Abnahmestelle (sofern abweichend)
o\
Name / Firma Geburtsdatum Stralke
L J
Vorname Titel Hausnummer HausnummernzusatZ o
Zusatz 1 Postleitzahl Ort
Zusatz 2 Etage. Obje@mer Wohnungsnummer
StraRe Kommunikationsdaten
Hausnummer Hausnummernzusatz d Verwahl Telefonnummer
Postleitzahl Ort E-Mail-Adresse

Vertragsinhalt und Vertragslaufzeit

Der Vertrag umfasst die Energielieferung einschlieRlich Netzntitzung sowie Messung, sog. ,kombinierter Vertrag“. Die Mes-
sung wird fiir die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchén durch'den grundzustandigen Messstellenbetreiber durchgefihrt.
Wahrend der Laufzeit des Vertrages isteein Wechsél des Messstellenbetreibers durch den Kunden ausgeschlossen.

Der Vertrag lauft bis zum Ende des Kalenderjahres in dem die ldeferung aufgenommen wurde (Grundlaufzeit). Der Vertrag
verlangert sich auf unbestimmte Zeit, wenn'den,Vertrag nicht mit einer Frist von einem Monat zum Ende der Grundlaufzeit
gekundigt wird. Hat sich der/Vertrag auf unbestimmte Zeit verlangert, kann er jederzeit mit einer Frist von einem Monat
gekundigt werden.

Erdgaspreis und RPfeisanpassung

Die Preise ergeben sich'aus, dem beigefigtemgdPreisblatt. Die Eingruppierung in die Preisgruppe Stufe S bis Stufe XXL
erfolgt automatisch in Abhangigkeit voniderlHobhe des Jahresverbrauchs. Dabei wird der Kunde jahrlich nachtraglich jeweils
in die fur ihn giinstigste Rreisgruppe eingestuft.

Preisanpassungen,erfolgen gem. Ziffen 3 der beigefiigten Allgemeinen Vertragsbedingungen.

Erdgas mi CO2-Ausgleich?
Alpspitz-Gas® Klima+: a O Nein (Bitte ankreuzen)
Der Arbeitsprei oht sich hierdurch um (brutto) 0,30 Cent/kWh.

Wird die Erdgaslieferung liberwiegend fiir Haushaltszwecke verwendet?

O Ja

[J Nein (Bitte ankreuzen)

Aktueller Versorger Kundennummer
Ergdnzende Angaben zur Gasversorgung
Voraussichtlicher Erdaaszihlernummer Zahlerstand in m?® Prognose Jahres- Abschlagszahlung
Lieferbeginn" 9 (nur bei Neueinzug) verbrauch in kWh in € pro Monat

) Bitte beachten Sie zum Lieferbeginn Ziffer 2.1. der anliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen.
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Auftragserteilung

Ich beauftrage die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen, unter Einbeziehung der umseitig abgedruckten ,Allgemeinen Lieferbedingun-
gen Erdgas“ und zu den im Preisblatt genannten Konditionen die zuvor genannte Verbrauchsstelle mit Erdgas zu beliefern. Soweit in dieser
Vereinbarung nichts Abweichendes bestimmt ist, gelten ergédnzend die Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV) sowie die Ergéanzen-
den Bedingungen.

Vollmacht

Die Gemeindewerke werden hiermit vom Kunden bevollmachtigt, einen eventuell bereits bestehenden Erdgasliefervertrag des Kunden zu
dem im Datenblatt genannten Zeitpunkt zu kiindigen und eine eventuell zu Gunsten des bisherigen Gaslieferanten bestehende Einzugser-
machtigung/SEPA-Lastschriftmandat zu widerrufen. Eine Verpflichtung wird hierdurch fir die Gemeindewerke nicht begriindet. Entstehen
dem Kunden durch einen solchen Abschluss Kosten, wird er vorher von den Gemeindewerken hierliber informiert. Der Kunde ist berechtigt,
die Vollmacht jederzeit in Textform zu widerrufen.

Allgemeine Lieferbedingungen

Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages erklart der Kunde, die beiliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen anzuerkennen. Ein Wi-
derrufsrecht besteht nicht, wenn der Vertrag in den Geschéaftsraumen der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen geschlossen wurde
oder wenn der Kunde kein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist.

Widerrufsrecht
Verbraucher im Sinne von § 13 BGB haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Griindén diesen Vertrag zu.widerrufen.
Die Widerrufsfrist betragt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufrecht auszuliben, miissen Sie uns, die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen, Adlerstr, 25, 82467 Garmisch-Partenkir-
chen, Tel.: 08821/753-333, service@gw-gap.de mittels einer eindeutigen Erklarung (z4B. ein mit der Postversandter Brief oder E-Mail)
Uber Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kdnnen dafiirdas beigefligtegMusterwiderfufsformular verwenden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung tUber digfAusiubungidestWiderrufsrechtsfver Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir,von lhnen erhalten haben, einschlielllich der Lieferkosten
(mit Ausnahme der zusatzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sieeine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
gunstigste Standardlieferung gewahlt haben), unverzuglich und spatestens binnen, 14 Tagen ab dem Tag zuriickzuzahlen, an dem die
Mitteilung Uber Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Fur diese Riickzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,
das Sie bei der urspriinglichen Transaktion eingesetztthaben,‘es sei denn, mit Ihnen wurde ausdriicklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Riickzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferungén von Strom wahrend der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil def bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausliibung des Widerrufsrechts
hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, ®ereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgese-
henen Dienstleistungen entspricht.

Angaben zur Zahlungsweise

[ Oberweisung
[ SEPA-Lastschriftmafidat (Basislastschrift fiir wiederkehrende Zahlungen)

Ich erméachtige die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, \die von'den Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzuldsen.
Hinweis: Ich kann innerhalbvon acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es
gelten dabejdie mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Glaubiger-ldentifikationsnummer: DE4127700000105155

MandatsreferenzsNummer: wird gesondert mitgeteilt
Kreditinstitut BIC
v
IBAN Datum und Unterschrift Kontoinhaber  — — —

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift werden mich die Gemeindewerke tber den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.

Unterschrift Antrag Anlagen
- Preisblatt
- Allgemeine Lieferbedingungen
X - Musterwiderrufsformular
————————— —_———— e —— — - Datenschutzerklarung
Datum und Unterschrift Auftraggeber
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Preisblatt fiir die Versorgung mit Erdgas im Niederdruck im Alpspitz-Gas®

auBerhalb der Grundversorgung

innerhalb des Netzgebietes der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen (giiltig ab 01.04.2026)

Arbeitspreise

Tarifstufe
Verbrauchsgrenzen

Konzessionsabgabe
Erdgassteuer
Gasspeicherumlage § 35a EnSiG
Bilanzierungsumlage

CO2-Preis (BEHG)

Arbeitspreis Netz

Lieferanteil

Arbeitspreis (netto)

zzgl. Mehrwertsteuer 19%
Arbeitspreis (brutto)

Alpspitz-Gas®

Stufe S
0 kWh
bis

7.000 kWh
0,030 ct/kWh
0,550 ct/kWh
0,000 ct/kWh
0,000 ct/kWh
1,179 ct/kWh
2,565 ct/kWh
4,096 ct/kWh
8,42 ct/kWh
1,60 ct/kWh
10,02 ct/kWh

Stufe M
7.001 kWh
bis
25.000 kWh
0,030 ct/kWh
0,550 ct/kWh
0,000 ct/kWh
0,000 ct/kWh

1,179 ct/kw‘
h

Stufe L
25.001 kWh
bis

150.000 k
0,030 ct;

ct/
,000 ct/kWh
1,179

9,16 ct/kWh

688 ct/kWh
4,082 ct/kWh

Stufe XL
150.001 kWh
is
500. kWh

7,53 ct/kWh
1,43 ct/kWh
8,96 ct/kWh

Stufe XXL
500.001 kWh
bis

1.500.000 kWh

0,030 ct/kWh

70,550 ct/kWh

0,000 ct/kWh
0,000 ct/kWh
1,179 ct/kWh
1,541 ct/kWh
4,053 ct/kWh
7,35 ct/kWh
1,40 ct/kWh
8,75 ct/kWh

Bei der Wahl der Option ,Klima+“ fiir den Bezug von Erdgas mit klimawirksamen CO2-Ausgleich, erh6hen sich die
vorgenannten Brutto-Arbeitspreise um 0,3 ct/kWh.

Grundpreis

Tarifstufe

Verbra uchsgrerk\

Grundpreis Netz
Messstellenbetri
Messung
Lieferanteil
Grundpreis (netto)
zzgl. Mehrwertsteuer 1
Grundpreis (brutto)

Alpspit#Gas®

3‘5 T Stufe M
0k 7.001 kWh

bis bis

h. 7.00 h 25.000 kWh
“W43)75€/1ahr 38,79 €/Jahr
13,75 €/Jahr 13,75 €/Jahr
) 6,75 €/Jahr 6,75 €/Jahr
5,00 €/lahr 5,00 €/Jahr
39,25 €/Jahr 64,29 €/Jahr
7,46 €/Jahr 12,22 €/Jahr
46,71 €/Jahr 76,51 €/Jahr

Stufe L
25.001 kWh
bis
150.000 kWh
129,84 €/Jahr
13,75 €/Jahr
6,75 €/Jahr
5,00 €/Jahr
155,34 €/Jahr
29,51 €/Jahr
184,85 €/Jahr

Stufe XL
150.001 kWh
bis
500.000 kWh
362,97 €/Jahr
35,25 €/Jahr
6,75 €/Jahr
5,00 €/Jahr

409,97 €/Jahr

77,89 €/Jahr

Stufe XXL
500.001 kWh
bis

1.500.000 kWh
1.097,40 €/Jahr

152,00 €/Jahr
6,75 €/lahr
5,00 €/lahr

1.261,15 €/Jahr

239,62 €/Jahr

487,86 €/Jahr 1.500,77 €/Jahr

Der Erdgaspreis setzt sich aus einem Grund- und Arbeitspreis zusammen. Eine jahrliche Abrechnung in Papierform ist
kostenfrei, fiir jede weitere Abrechnung in Papierform erhdht sich der Grundpreis um 5,00 € (brutto). Abrechnungen in
elektronischer Form erfolgen kostenfrei. Bitte beachten Sie, dass ein kiirzerer Abrechnungsturnus in Monaten mit hoherem
Verbrauch zu deutlich héheren Abschlagen bzw. Abrechnungen fiihrt.

Im Bruttopreis ist zusatzlich die Umsatzsteuer enthalten. Alle mit Umsatzsteuer genannten Preise sind auf zwei
Nachkommastellen gerundet. Die Umsatzsteuer betrdgt derzeit 19 %.
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Alpspitz GAS®

Informationen zur Abrechnung

1. Abrechnung des Erdgasverbrauches
Abgerechnet wird der Erdgasverbrauch in Kilowattstunden (kWh), die sich aus der Multiplikation der abgelesenen
Verbrauchsmenge in Kubikmeter mit dem jeweils malRgeblichen Umrechnungsfaktor ergeben.

2. Abrechnung des Grundpreises
Eine Abrechnung des Grundpreises erfolgt tagesscharf, das heillt bei untermonatlichen Vertragsbeginn bzw. -ende erfolgt
die Abrechnung des Grundpreises anteilig.

3. Erdgasbeschaffenheit
Die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen stellen dem Kunden an der Verbrauchs
vorhandenen Beschaffenheit bereit. Fir die Beschaffenheit des Erdgases ist de .
Nach den veréffentlichten Informationen des Netzbetreibers entspricht da hen Regeln fiir

die Gasbeschaffenheit gem. DVGW Regelwerk, Arbeitsblatt 260 und in s i enndaten sowie in seinen
Gehalten an Gasbegleitstoffen den Gasen der 2. Gasfamilie.
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Allgemeine Lieferbedingungen fur Erdgaslieferungen in Niederdruck
auBerhalb der Grundversorgung (,,ALG* — Allgemeine Lieferbedingungen Gas)
im Vertriebsgebiet der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen

1.

1.1.

1.2.
1.3.

2.2.

2.3.

24.

25.

2.6.

Voraussetzungen fiir die Erdgaslieferung

Die Verbrauchsstelle liegt bei Lieferbeginn im
Vertriebsgebiet der Gemeindewerke Garmisch-
Partenkirchen.

Die Lieferung erfolgt zum Letztverbrauch in Niederdruck.

wirksamer
Lieferanten

Es darf zum Lieferbeginn kein
Erdgasliefervertrag mit einem anderen
bestehen.

Vertrag

. Der Erdgasliefervertrag kommt zustande, sobald die

Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen dem Kunden in
einem weiteren Schreiben das Zustandekommen
bestatigen (Vertragsschluss mit Auftragsbestatigung) und
den verbindlichen Lieferbeginn mitteilen. Lieferbeginn ist
vorrangig der vom Kunden gewunschte Termin, falls dies
aus Grunden des Lieferantenwechselprozesses nicht
maoglich sein sollte, der nachstmdgliche Termin, in der
Regel der 1. des auf den Auftragseingang folgenden
Monats. Eine Belieferung vor Ablauf der gesetzlichen
Widerrufsfrist erfolgt nur auf ausdriicklichen Wunsch des
Kunden.

Die  Grundlaufzeit beginnt mit dem in der
Auftragsbestatigung genannten Lieferbeginn.

Der Kunde erhdlt innerhalb angemessener Frist nach
Vertragsschluss eine Zusammenfassung der wichtigsten
Vertragsbedingungen in Textform.

Der Zahlerstand zum Zeitpunkt des Lieferbeginns wird
rechnerisch ermittelt, sofern keine abgelesenen Daten
vorliegen.

Die Kindigung des Vertrages bedarf def Textform.
Innerhalb einer Woche nach Zugang der Kundigung erhalt
der Kunde eine Bestéatigung seiner Kiindigung in Textforfm
unter Angabe des Vertragsendes.

Im Falle eines Wohnsitzwechsels ist'denKunde zu einer
auBerordentlichen Kiindigung dieses “Vertrages unter
Einhaltung einer Kindigungsfrist von sechs Wochen
berechtigt. Die Kiindigungskann mit Wirkung zum Zeitpunkt
des Auszugs oder mit. Wirkung zu einem‘ spateren
Zeitpunkt erklart werden® Der Kunde hat in seiner
Kundigung seinef zuklnftige| Anschrift oder gine zur
Bezeichnung  seiner), zukunftigen  Entnahmestelle
verwendete Identifikationsnummer mitzuteilen.

Die Kundigung wird 'nicht wirksam, wenn die
Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen dem Kunden
binfien zwei, Wochen{nach Erhalt der Kiindigung in
Textformy,eine Fortsetzung des Vertrages an dessen
neuem Wohnsitz'zu den, bisherigen Vertragsbedingungen
anbieten und die Belieferung an der neuen Entnahmestelle
maoglich ist.

Die Gemeindewerke, Garmisch-Partenkirchen werden
einen  mdoglichen ¥ Lieferantenwechsel  zugig und
unentgeltlich unter Beachtung der gesetzlichen
Regelungen und der vertraglich vereinbarten Fristen
durchflhren.

Erdgaspreis und Preisanpassung

. Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Arbeitspreis und dem

Grundpreis zusammen. Er enthélt derzeit die Kosten der
Gemeindewerke = Garmisch-Partenkirchen  fir  die
Erdgasbeschaffung sowie die Vertriebskosten, die Kosten
fur Messung und Messstellenbetrieb — soweit diese Kosten
den Gemeindewerken  Garmisch-Partenkirchen in
Rechnung gestellt werden — sowie fiir die Abrechnung, die
Netzentgelte, die an die Kommunen zu entrichtenden
Konzessionsabgaben, die Kosten fir den Kauf von
Emissionszertifikaten aus dem nationalen
Brennstoffemissionshandel nach dem BEHG (,CO2-

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
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Preis*), die Gasspeicherumlage nach § 35e EnWG und die
Bilanzierungsumlage.

Der Erdgaspreis versteht sich einschliellich der Energie-
und zzgl. der Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Héhe
(Bruttopreise). Bei Erhéhungen oder Absenkungen dieser
Steuersatze durch den Gesetzgeber andern sich die
Bruttopreise entsprechend.

Wird die Beschaffung, die Verteilung oder die Belieferung
von Erdgas nach Vertragsabschluss mit zusatzlichen
staatlichen Abgaben oder anderen hoheitlich auferlegten
Belastungen belegt, konnen die Gemeindewerke
Garmisch-Partenkirchen ihre  hieraus entstehenden
Mehrkosten an den Kunden weiter berechnen. Dies gilt
nicht, wenn die jeweilige gesetzliche Regelung einer
Weiterberechnung entgegénsteht. Die Weitergabe ist auf
diejenigen Mehrkosten ‘beschrankt, die nach der
gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhaltnis
mit dem Kunden Zugeordnet werden kénnen. Entfallt im
Zusammenhang mit der, Beleguhg zusatzlichenstaatlicher
Abgaben oder hoheitlich, adferlegter Belastungen eine
andere staatliche Abgabe oder hoheitlich auferlegte
Belastung, ist dieser Entfall, den neu entstandenen
MehrKosten gem. Satz 1 gegenzurechnen.

Zur Bewahrungddes Gleichgewichts von Erdgaslieferung
und Erdgaspreis” werden dieaGemeindewerke Garmisch-
Partenkirehen'den vom Kunden zu zahlenden Erdgaspreis
der Entwicklung der ~unter 3.1  aufgefihrten
Preisbestandteile und nach 3.3 ggf. zusatzlich vom
Gesetzgeber “eingefuhrten Preisbestanteile nach billigem
Ermessen anpassen. Bei Kostensteigerungen sind die
Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen hiernach
berechtigt, den Erdgaspreis entsprechend zu erhdhen,
wobeihKostensenkungen bei anderen Preisbestandteilen
gegenzurechnen sind. Kostensenkungen verpflichten die
Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen, den
Erdgaspreis entsprechend zu ermaRigen, soweit diese
Kostensenkungen nicht durch Kostensteigerungen bei
anderen der preisbildenden Faktoren gem. 3.1 und ggf. 3.3
dieses Vertrages ganz oder teilweise ausgeglichen
werden. Die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen
werden bei Auslibung ihres billigen Ermessens die
jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanderung so wahlen,
dass Kostensenkungen nicht nach fir den Kunden
unglnstigeren MafRstédben Rechnung getragen wird als
Kostenerhéhungen, also Kostensenkungen mindestens in
gleichem Umfang preiswirksam werden wie
Kostenerhéhungen.

Anderungen des Erdgaspreises sind nur zum
Monatsersten mdglich. Die Gemeindewerke Garmisch-
Parten-kirchen werden dem Kunden die Anderungen
spatestens einen Monat vor dem geplanten
Wirksamwerden in  Textform  mitteilen. In  der
Preiséanderungsmitteilung ist der Kunde auf Anlass,
Voraussetzung und Umfang der Preisdnderung
hinzuweisen.

Ausgenommen von vorstehender Mitteilungspflicht ist die
unveranderte Weitergabe von umsatzsteuerlichen Mehr-
und Minderbelastungen, die sich aus einer gesetzlichen
Anderung der geltenden Umsatzsteuer ergeben.

Preisdnderungen sind fur den Kunden zudem unter der
Internetadresse der Gemeindewerke Garmisch-Parten-
kirchen www.gw-gap.de einsehbar und kénnen im
Kundenzentrum  der  Gemeindewerke  Garmisch-
Partenkirchen eingesehen werden.

Im Fall einer Preiséanderung hat der Kunde das Recht, den
Vertrag ohne Einhaltung einer Kindigungsfrist zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Anderung in Textform
gegeniiber den Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen
zu kindigen. Auf dieses Recht wird der Kunde von den
Gemeindewerken  Garmisch-Partenkirchen in  der
Preisénderungsmitteilung gesondert hingewiesen. Im Fall



3.7.

4.2.

4.3.

44,

6.2.

6.3.

der Kindigung wird die Preisdnderung gegeniiber dem
Kunden nicht wirksam. Weitergehende Rechte des
Kunden, z. B. aus § 315 BGB, bleiben unberiihrt.

Ausgenommen von vorstehendem Kiindigungsrecht sind
preisliche Verdnderungen aufgrund unveranderter
Weitergabe von umsatzsteuerlichen Mehr- und
Minderbelastungen, die sich aus einer gesetzlichen
Anderung der geltenden Umsatzsteuer ergeben.

Informationen Uber die jeweils aktuellen Preise sind im
Kundenzentrum, AdlerstraBe 25, 82467 Garmisch-
Partenkirchen, erhéltlich und kénnen auch im Internet
unter www.gw-gap.de abgerufen werden. Informationen
zu Wartungsdienstleistungen und -entgelten sind beim
ortlichen Netzbetreiber erhaltlich.

Haftung

. Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten

kénnen, soweit es sich um Folgen einer Stérung des
Netzbetriebs einschlieRlich des Netzanschlusses handelt,
Anspriiche wegen Versorgungsstérungen im Sinne des
§ 6 Abs. 3 Satz 1 GasGVV gegen den Netzbetreiber
geltend gemacht werden.

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelmaRigkeiten
sind, soweit es sich um Folgen einer Stérung des
Netzbetriebs einschlieRlich des Netzanschlusses handelt,
die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen von der
Leistungspflicht befreit. Dies gilt auch, wenn die
Gemeindewerke  Garmisch-Partenkirchen an  der
Gaslieferung aufgrund hoherer Gewalt oder sonstiger
Umstande, deren Beseitigung den Gemeindewerken
Garmisch-Parten-kirchen  nicht mdglich ist oder
wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert
sind. Das gilt nicht, wenn die Unterbrechung auf
unberechtigten  Malnahmen der Gemeindewerke
Garmisch-Partenkirchen  beruht, beispielsweise bei
unberechtigter Unterbrechung der Gasversorgung.

Bei in sonstiger Weise verursachten Schéden
einschlieBlich Schaden aufgrund der Nichtéinhaltung
vertraglich vereinbarter Leistungsqualitat, swozu auch
ungenaue oder verspatete Abrechnungen zahlen, haften
die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen bei Vorsatz
und grober Fahrlassigkeit, auch ihrer Erfillungsgenhilfen,
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bas gleiche gilt bei
fahrlassig verursachten Schaden aus‘der\Verletzung des
Lebens, des Kérpers oder der Gesundheit. Bei fahrlassig
verursachten Sach- und Vermégensschaden haften “die
Gemeindewerke  Garmisch-Partenkirchen “und ihre
Erfillungsgehilfen  nur “_bei, der Verletzung \ einer
wesentlichen Vertragspflicht, jjedoch der Hohe nach
beschrankt auf die bei Vertragssehluss vorhegsehbaren
und vertragstypischen Schaden. Wesentliche
Vertragspflichten sind, solche, deren‘Erflillung den Vertrag
pragt und auf die der Kunde vertrauen darf.

Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberuhrt:

Zahlungsweise

Die Zahlung. kann alternativ durch Teilnahme am
Lastschriftverfahren(SEPA-Lastschriftmandat) oder durch
Uberweisung erfolgen»

Abrechnung

. Der Kunde erhdlt einmal jahrlich unentgeltlich eine

Abrechnung seines Verbrauchs in Papierform.

Weiterhin  bieten die Gemeindewerke Garmisch-
Partenkirchen dem Kunden eine monatliche,
vierteljdhrliche oder halbjahrliche Abrechnung in

Papierform sowie in elektronischer Form an. Fir jede
zusatzliche Abrechnung in Papierform wird eine
Kostenpauschale erhoben, die sich aus dem Preisblatt der
Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen ergibt.
Abrechnungen in elektronischer Form erfolgen kostenfrei.

Soweit ein Kunde, bei dem keine Fernlbermittiung der
Verbrauchsdaten erfolgt, sich fir eine elektronische
Ubermittlung der Abrechnungen entscheidet, erhalt er

10.
10.1.

10.2.
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zusatzlich alle sechs Monate eine unentgeltliche
Abrechnungsinformation, auf Wunsch auch alle drei
Monate.

Kunden, bei denen eine Fernibermittlung der Daten
erfolgt, erhalten monatlich eine  unentgeltliche
elektronische Abrechnungsinformation.

Erdgassteuer

Gemal § 107 Abs. 2 der
Energiesteuerdurchfiihrungsverordnung (EnergieStV)
weisen wir auf folgendes hin: ,Steuerbeglnstigtes

Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet
werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach
dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-
Durchfiihrungsverordnung  zulassig. Jede  andere
Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche
Folgen! In Zweifelsfallen wenden Sie sich bitte an lhr
zustandiges Hauptzollamt.*

Bonitat

Zum Zwecke der Bohitatspriifung sind die Gemeindewerke
Garmisch-Partenkirchen berechtigtgmBonitatsauskiinfte
Uber den Kunden“durch denVerband der Vereine
Creditreform e.V., Hammfelddamm 13, 41460 Neuss
einzuholen. ™ Zu diesem »Zweck Ubermitteln die
Gemeifidewerke Garmisch-Partenkirchen den Namen und
diedAnschrift des Knden an die vergenannte Auskunftei.
Alf Grundlage eiher anfanglichen'Bonitatspriifung kénnen
diet. Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen unter
Berlcksichtigung unzureichénder Bonitat das Angebot des
Kunden‘auf Abschluss des Produktes ablehnen.

Datenschutz

Personenbezogene Daten werden von den
Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen nach MaRgabe
der »beigefligten Datenschutzerklarung automatisiert
gespeichert, verarbeitet und gegebenenfalls Gbermittelt.

Beschwerdeverfahren, Verbraucherschlichtungsstelle

Der Kunde hat das Recht, sich jederzeit mit seinen
Beanstandungen insbesondere zum Vertragsabschluss
oder zur Qualitdt von Leistungen der Gemeindewerke
Garmisch-Partenkirchen, die den Anschluss an das
Versorgungsnetz, die Belieferung mit Energie sowie die
Messung der Energie betreffen, an den Kundenservice der
Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen, Adlerstralle 25,
82467 Garmisch-Partenkirchen, Tel.: 08821/753-333, E-
Mail: service@gw-gap.de zu wenden.

Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des § 13 BGB,
werden seine Beanstandungen
(Verbraucherbeschwerden) innerhalb einer Frist von 4
Wochen ab Zugang der Verbraucherbeschwerde bei den
Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen beantwortet.
Wird der Verbraucherbeschwerde nicht abgeholfen,
werden die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen die
Griinde schriftlich oder elektronisch unter Hinweis auf das
Schlichtungsverfahren nach § 111 b EnWG darlegen.



10.3.

10.4.

(Bundesnetzagentur fur Elektrizitat, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,
Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel.:
030-22480-500, E-Mail: verbraucher-service-
energie@bnetza.de) wenden.

Sonstiges

11.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages

11.2.

11.3.

11.4.

(Stand: April 2024)

Im Falle einer Verbraucherbeschwerde kann zur
Beilegung von Streitigkeiten zwischen den
Gemeindewerken Garmisch-Partenkirchen und dem
Kunden ber den Anschluss an das Versorgungsnetz, die
Belieferung mit Energie sowie die Messung der Energie
die Schlichtungsstelle Energie e. V., Friedrichstralle 133,
10117  Berlin, Tel: 030/ 27 57  240-0,
info@schlichtungsstelle-energie.de,
www.schlichtungsstelle-energie.de angerufen werden. Der
Antrag  dieses Kunden auf Einleitung des
Schlichtungsverfahrens gem. § 111 b EnWG st erst
zulassig, wenn die Gemeindewerke Garmisch-
Partenkirchen der Verbraucherbeschwerde nicht nach
Ziffer 10.2 abgeholfen haben. Mit Einreichung der
Verbraucherbeschwerde bei der Schlichtungsstelle wird
die Verjahrung gehemmt. Das Recht der Beteiligten, die
Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren nach
diesem Gesetz zu beantragen, bleibt unberiihrt. Die
Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen sind verpflichtet,
an dem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Daruber hinaus kann sich der Kunde im Falle einer
Verbraucherbeschwerde an den Verbraucherservice der
Bundesnetzagentur fiir den Bereich Elektrizitat und Gas

unwirksam oder undurchfihrbar sein oder werden, so
bleibt der Vertrag im Ubrigen davon unberlhrt.

Dieser Vertrag einschlieBlich dieser Allgemeinen
Lieferbedingungen berticksichtigt die Anforderungen des
§ 41 Abs. 1 S. 2 EnWG sowie die Informationspflichte
gem. §312d BGB in Verbindung mit Art. 246a § 1
EGBGB.

Die Gemeindewerke Garmisch-Partenkirch
sich vor, diese Allgemeinen Lieferbedin en unter
Beachtung der Interessen des Kunden d

unvorhersehbare
Gemeindewerke
veranlasst und auf die sie auch kein
das bei Vertragsschluss

eine Anpassung o sind. Die

Ziffern 3.5 und 3.6

gelten in dieser
edingungen, sofern
diese  Allgemeinen
Regelungen  der
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Muster-Widerrufsformular

gem. Anlage 2 zu Art. 246 a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und § 2 Absatz 2 Nummer 2 EGBGB
fiir Verbraucherkunden i.S.v. §13 BGB, die den Vertrag aulerhalb der Geschaftsraume der Gemeindewerke Garmisch-
Partenkirchen abgeschlossen haben:
An:
Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen, KU
Adlerstr. 25
82467 Garmisch-Partenkirchen

Telefax: 08821 753-6321
email: service@gw-gap.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag Giber den Bezug
Ich/Wir mache(n) dazu folgende Angaben:

Name

Vorname

Zusatz

Strale

Hausnummer Hausnummernzusatz

Postleitzahl Ort

Telefonnummer fiir Riickfragen

Verbrauchsstelle (falls abweiche Kundenanschrift)

Datum, Unter

(Stand: A




Die

Datenschutzerklarung der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen
- nachstehend ,,GWGAP” genannt -

Datenschutzerklarung der Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen
vorliegende Datenschutzerklarung dient zur Umsetzung der Informationspflichten der GWGAP

nach Art. 13 und 14 DS-GVO als Verantwortlicher gegeniiber betroffenen Personen, wenn
personenbezogene Daten bei betroffenen Personen oder bei Dritten erhoben werden. Sie gilt fir
die Verarbeitung personenbezogener Daten.

[
1.1

Begrifflichkeiten

+Verantwortlicher* im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DS-GVO fiir die Verarbeitung personenbezogener
Daten sind die:

Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen, Adlerstrale 25, 82467 Garmisch-Partenkirchen

vertreten durch ihren Vorstand
08821/753-0, 08821/753-228, Registergericht Miinchen HRA 77025
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der obigen Anschrift mit dem Zusatz

1.2

1.3

1.

,Datenschutzbeauftragter” oder via Mail an DSB@gw-gap.de.

Diese Datenschutzerklarung betrifft und umfasst ,personenbezogene Daten“. Das sind gemaR
Art. 4 Nr. 1 DS-GVO alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
nattirliche Person (nachfolgend nur ,betroffene Person genannt) beziehen.

Die ,Verarbeitung von personenbezogenen Daten“ meint im Rahmen der DS-GVO, dem
BDSG-neu und dieser Datenschutzerklarung jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter
Verfahren ausgefiihrten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die
Speicherung, die Anpassung oder Veranderung, das Auslesen, das Abfragen, die
Verwendung, die Offenlegung durch Ubermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknipfung, die Einschrankung, das Léschen oder die
Vernichtung.

LEinwilligung" der betroffenen Person meint jede freiwillig, fir den bestimmten Fall in
informierter Weise und unmissverstandlich abgegebene Willensbekundung in Form einer
Erklarung oder einer sonstigen eindeutigen bestatigenden Handlung der betroffenen Person,
mit der diese den GWGAP zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

Empfanger von personenbezogenen Daten sind natirliche oder juristische Personen,
Behorden, Einrichtungen oder andere Stellen, denen von den GWGAP personenbezogene
Daten offengelegt werden.

Auftragsverarbeiter ist jede natlrliche oder juristische Person, Behérde, Einrichtung oder
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag der GWGAP verarbeitet.

Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten und deren Rechtsgrundlagen

GWGAP sind im Bereich der Daseinsvorsorge tatig und erbringen in diesem Zusammenhang
Leistungen der verschiedensten Arten, zu welchen z.B. die Versorgung von Letztverbrauchern
mit Energie und/oder Wasser sowie der Betrieb von Verteilernetzen (mit oder ohne
Messstellenbetrieb) zéhlen kdnnen. MaRgeblich fiir die vorliegende Datenschutzerklarung und
von dieser umfasst sind in Bezug auf betroffenen Personen konkret nur diejenigen Leistungen
der GWGAP, die eine betroffene Person in diesem Zusammenhang konkret erhalt. Um diese
Leistungen erbringen zu kénnen, bendtigen die GWGAP von betroffenen Personef
personenbezogene Daten. Ohne diese ist es den GWGAP nicht méglich, diesen gesetzlichen
Verpflichtungen zu entsprechen. Das betrifft die Versorgung mit Strom, Gas und/oder Wasser
sowie den Betrieb des ortlichen Verteilernetzes und den Messstellenbetrieb. Auch auerhalb
gesetzlicher Verpflichtungen ist zur umfassenden und im Sinne betroffener Personen
bestmdglichsten  Leistungserbringung ~ durch  die  GWGAP  die #Verarbeitung
personenbezogenen Daten unabdingbar notwendig.

Datenverarbeitung zur Vertragserfiillung (Art. 6 Abs. 1 b DS-GVO)

Zweck der Datenverarbeitung ist die Durchfiihrung vorvertraglicher MaRnahmen, die auf Anfragél

2.
Die

3.
Die

4.
Die

der betroffenen Person erfolgen, und/oder die Erflillung von Vertragen, deren Vertragspartei
die betroffene Person und die GWGAP sind.

Datenverarbeitung aufgrund gesetzlicher Vorgaben

GWGAP unterliegen zahlreichen gesetzlichen und behérdlichen Verpflichtungen (z.B. §§ 17,
18 EnWG, §§ 36 ff EnWG, und MsbG). Um diesen entsprechen zu koénnen, ist die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich.

Datenverarbeitung im &ffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 e DS-GVO)

Verarbeitung personenbezogener Daten istf auch fiir die Wahrnehmung on Aufgaben
erforderlich, die im 6ffentlichen Interesse liegen. Insbesondere die Daseinsvorsorge mit Strom,
Gas und Wasser sowie der Betrieb des ortlicheny Verteilernetzes liegen {im 6ffentlichen
Interesse.

Datenverarbeitung aus berechtigte e (Art. 6 A DS-GVO,

GWGAP verarbeiten personenbezogene DatenbetroffenerPersenen in zuléssiger Weise auch
zur Wahrung berechtigten Interessenider GWGAP und/oder. Dritters(z.B. aus der Sicht der
GWGAP in der Marktrolle des Netz- und/oder ‘des Messstellenbetreibers der Drittlieferant der
betroffenen Personen).

Berechtigte Interessen umfasst dabei insbesondere:

a)

b)

c)

d)

e)

5.

zwischen den GWGAP und, betroffenen Rersonent Vertrdge durchzufiihren und/oder
anzubahnen,
MaRnahmen zur Verbessesung von Services und Produkten durchzufiilhren und neue

Produkte sowie Dienstleistungen fiir natarlicheyPersonen im Bereich der Daseinsvorsorge zu
entwickeln und an diese zu derenyVorteil anbieten zu’kénnen,

Energiedienstleistungen  zu “Cerbtingen, insbesondere nach dem Gesetz (iber
Energiedienstleistungen und andere EnergieeffizienzmalRnahmen (EDL-G),
Markt- und Meinungsforschung durchzufiihren bzw. von Markt- und

Meinungsforschungsinstituten durchfiihren zu lassen, um die Qualitdt von Energieprodukten
und -leistungen der GWGAP im Interesse von betroffenen Personen zu verbessern und zu
optimieren sowie mit anonymisierten Daten Analysen durchzufiihren,

in Konsultation und Datenaustausch mit Auskunfteien (z. B. Schufa, Creditreform) zur
Ermittlung von Bonitats- bzw. Zahlungsausfallrisiken zu treten, insbesondere bei Vorliegen der
Voraussetzungen des § 31 BDSG, sowie mit Dritten Adressermittiungen durchzufiihren (z. B.
bei Umzigen), sowie

die Durchsetzung rechtlicher (Zahlungs-)Anspriiche und Aufkldrung von Straftaten im
Zusammenhang mit der Daseinsvorsorge (z. B. Strom- oder Wasserdiebstahl), um auch auf
diesem Weg eine preisgiinstige Versorgung der Allgemeinheit zu gewahrleisten, wie dies fir
Energie im Rahmen von § 1 Abs. 1 EnWG gesetzlich vorgegeben ist.

Andere Zwecke der Datenverarbeitung

Sollten die GWGAP beabsichtigen, personenbezogenen Daten von betroffenen Personen fiir

a)

andere Zwecke weiterzuverarbeiten als diejenigen, fiir die die personenbezogenen Daten von
den GWGAP erhoben wurden und die in Ziffer | genannt sind, so stellen die GWGAP davon
betroffenen Personen vor einer solchen Verarbeitung Informationen iber solche anderen
Zwecke und alle anderen maRgeblichen Informationen gemaR der vorstehenden Ziffer Il zur
Verfligung. Ziffer 5 gilt nicht,

wenn eine Weiterverarbeitung analog gespeicherter Daten betroffen ist, bei der sich die
GWGAP durch die Weiterverarbeitung unmittelbar an die betroffene Person wenden, der
Zweck mit dem urspriinglichen Erhebungszweck gemaR der DS-GVO vereinbar ist, die
Kommunikation mit der betroffenen Person nicht in digitaler Form erfolgt und das Interesse der
betroffenen Person an der Informationserteilung nach den Umstédnden des Einzelfalls,
insbesondere mit Blick auf den Zusammenhang, in dem die Daten erhoben wurden, als gering
anzusehen ist, oder

b)

Die

L.
11

11
1.2

1.2

a)

b)
Die

14

VI
11
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die Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung rechtlicher Anspriiche beeintrachtigen
wiirde und die Interessen der GWGAP an der Nichterteilung der Information die Interessen der
betroffenen Person iberwiegen.

GWGAP werden schriftlich festhalten, aus welchen Griinden von einer Information abgesehen
wurde.

Daten, die nicht bei der betroffenen Person selbst erhoben wurden

Je nachdem, welche Leistungen die GWGAP gegenlber betroffenen Personen erbringen
(etwa als Strom-, Gas- und/oder Wasserversorger, Netzbetreiber  und/oder
Messstellenbetreiber), ist es zur Erflillung von gesetzlichen und/oder vertraglichen Pflichten
der GWGAP gegeniber betroffenen Personen in vielen Fallen erforderlich und notwendig,
dass die GWGAP auch von Dritten personenbezogene Daten zur jeweils betroffenen Person
erhalten (z.B. der Versorger Zahlerdaten vom Messstellenbetreiber).

Empfanger von personenbezogenen Daten, die die GWGAP von Dritten erhalten und
verarbeiten, sind die in Ziffer IV genannten Personen.

Im Ubrigen gelten beziiglich der in Ziffer 1.1 genannten Daten die gleichen Informationen und
Hinweise der GWGAP wie in Bezug auf personenbezogene Daten, die die GWGAP von
betroffenen Personen selbst erlangt haben.

Empféanger personenbezogener Daten

Innerhalb der GWGAP erhalten nur diejenigen Personen Zugriff auf personenbezogene Daten,
die diese zur Erfilllung der in Ziffer 3 genannten Zwecke benétigen.

Empfanger personenbezogener Daten betroffener Personen kénnen - je nachdem, welche
Leistungen die GWGAP gegenliber einer betroffenen Person erbringen — u.a. sein:
Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und/oder Versorger.

Die GWGAP bedienen sich zur Erfiillungfihrer'gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen
gegeniber betroffenen Personen zupi Teil auch Dienstleistern und Erflllungsgehilfen (z.B.
Handwerker und Fachbetriebe), ebenso ggf. Auftragsverarbeitern, und Ubermitteln diesen
personenbezogene Daten.

An die in den Ziffern 1.2 und 4.8 genannten Drittedverden,personenbezogene Daten von den
GWGAP nur lbermittelt, wenn“dies im Rahmenfder in Ziffer Il geAannten Zwecke stattfindet
und/oder die betroffene Person dazu vorher eifgewilligt hat.

Beginn und Dauer dér Speicherung personenbezogener Daten sowie deren Léschung
Die GWGAP speichern personenbezogene Daten zu den in Ziffer || genannten Zwecken.

Personenbezogene Daten werden ab der ersten, Erhebung durch die GWGAP von diesen
auch verarbeitet.

Die GWGAP Ioschen personénbezogene Daten von betroffenen Personen in Bezug auf eine
bestimmte Leistungsbeziehung spatestens innerhalb von 4 Wochen, sobald diese mit der
betfoffenen‘Persen beéndet ist, samtliche gégenseitigen Anspriiche aus diesem erfiillt sind
und keine anderweitigen” gesetzlichen Al@fbewahrungspflichten (z. B. Handelsgesetzbuch,
Abgabenordnung) oder gesetzlichend Rechtfertigungsgriinde fiir die Speicherung im
Zusammenhang mit.diesem mehr bestehen.

Spatestens nach Ablauf aller relévanten gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (maximal 10

Jahre nach Vertragsende) werden die GWGAP die personenbezogenen Daten der jeweils
betroffenen Person |6schen:

. Rechte'der betroffenen Personen

Betroffene Rersonen haben im Rahmen der DS-GVO sowie des BDSG-das Recht auf:
Auskunft nach’Art. 15 DS-GVO iVm § 34 BDSG-neu

Berichtigung'nachiArt. 16 DS-GVO iVm §§ 27 und 28 BDSG-neu

Léschung nach Art. 17 DS-GVO iVm §§ 4 und 35 BDSG-neu

Einschrankung der Verarbeitung nach Art. 18 DS-GVO iVm §§ 27, 28 und 35 BDSG-neu
Mitteilungspflicht des Verantwortlichen nach Art. 19 DS-GVO

Dateniibertragbarkeit nach Art. 20 DS-GVO iVm § 28 BDSG-neu

Widerspruch nach Art. 21 DS-GVO iVm §§ 27, 28 und 36 BDSG-neu

Die GWGARP stellen der betroffenen Person Informationen tber die auf Antrag gemaR den Art.
15 bis 22 DS-GVO ergriffenen MaRnahmen unverziglich, in jedem Fall aber innerhalb eines
Monats nach Eingang des Antrags zur Verfigung. Diese Frist kann um weitere zwei Monate
verlangert werden, wenn dies unter Berlicksichtigung der Komplexitdt und der Anzahl von
Antréagen erforderlich ist. Die GWGAP unterrichten die betroffene Person innerhalb eines
Monats nach Eingang des Antrags liber eine Fristverldangerung, zusammen mit den Griinden
fur die Verzégerung.

Informationen gemaR den Art. 13 und 14 DS-GVO sowie alle Mitteilungen und Malnahmen
gemaR den Art. 15 bis 22 DS-GVO und Art. 34 DS-GVO werden unentgeltlich zur Verfiigung
gestellt. Bei offenkundig unbegrindeten oder — insbesondere im Fall von héaufiger
Wiederholung — exzessiven Antragen einer betroffenen Person kénnen die GWGAP entweder

ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem die Verwaltungskosten fiir die Unterrichtung
oder die Mitteilung oder die Durchfiihrung der beantragten MalRnahme beriicksichtigt werden,
oder

sich weigern, aufgrund des Antrags tatig zu werden.

GWGAP haben den Nachweis fiir den offenkundig unbegriindeten oder exzessiven Charakter
des Antrags zu erbringen

Haben die GWGAP begriindete Zweifel an der Identitat der natiirlichen Person, die den Antrag
gemal den Art. 15 bis 21 DS-GVO stellt, so kann er unbeschadet des Art. 11 DS-GVO
zusatzliche Informationen anfordern, die zur Bestatigung der Identitat der betroffenen Person
erforderlich sind

Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder
gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehdrde an ihrem
gewohnlichen Aufenthaltsort oder am Ort des mutmaRlichen VerstoRes, wenn die betroffene
Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten
gegen diese Verordnung verstoRt.

Betroffene Personen haben zudem das Recht, eine einmal von ihnen im Rahmen der DS-
GVO sowie des BDSG-neu erteilte Einwilligung jederzeit, kostenfrei und ohne irgendeine
Begriindung zu widerrufen. Das gilt auch fiir den Widerruf von Einwilligungserklarungen, die
die betroffene Person den GWGAP vor der Geltung der DS-GVO und dem BDSG-neu am 25.
Mai 2018 erteilt haben. Der Widerruf der Einwilligung erfolgt fiir die Zukunft und beriihrt nicht
die RechtméaRigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten bis zum Widerruf.

Die Ubermittlung der von betroffenen Personen bei den GWGAP angefragten Informationen
erfolgt schriftlich oder in anderer Form, gegebenenfalls auch elektronisch. Falls von der
betroffenen Person verlangt, kann die Information mindlich erteilt werden, sofern die Identitat
der betroffenen Person in anderer Form nachgewiesen wurde.

Automatisierte Entscheidungsfindung und Grenziiberschreitung

Eine grenziiberschreitende Datenverarbeitung findet nur dann statt, wenn der Versorger einer
betroffenen Person seinen Sitz nicht in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschlielich Profiling finden bei den GWGAP
nicht statt.

(Stand: Mai 2018)
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	Die GWGAP sind im Bereich der Daseinsvorsorge tätig und erbringen in diesem Zusammenhang Leistungen der verschiedensten Arten, zu welchen z.B. die Versorgung von Letztverbrauchern mit Energie und/oder Wasser sowie der Betrieb von Verteilernetzen (mit oder ohne Messstellenbetrieb) zählen können. Maßgeblich für die vorliegende Datenschutzerklärung und von dieser umfasst sind in Bezug auf die betroffenen Personen konkret nur diejenigen Leistungen der GWGAP, die eine betroffene Person in diesem Zusammenhang konkret erhält. Um diese Leistungen erbringen zu können, benötigen die GWGAP von betroffenen Personen personenbezogene Daten. Ohne diese ist es den GWGAP nicht möglich, diesen gesetzlichen Verpflichtungen zu entsprechen. Das betrifft die Versorgung mit Strom, Gas und/oder Wasser sowie den Betrieb des örtlichen Verteilernetzes und den Messstellenbetrieb. Auch außerhalb gesetzlicher Verpflichtungen ist zur umfassenden und im Sinne betroffener Personen bestmöglichsten Leistungserbringung durch die GWGAP die Verarbeitung personenbezogenen Daten unabdingbar notwendig.
	Die GWGAP verarbeiten personenbezogene Daten betroffener Personen in zulässiger Weise auch zur Wahrung berechtigten Interessen der GWGAP und/oder Dritter (z.B. aus der Sicht der GWGAP in der Marktrolle des Netz- und/oder des Messstellenbetreibers der Drittlieferant der betroffenen Personen).
	Berechtigte Interessen umfassen dabei insbesondere:
	Sollten die GWGAP beabsichtigen, personenbezogenen Daten von betroffenen Personen für andere Zwecke weiterzuverarbeiten als diejenigen, für die die personenbezogenen Daten von den GWGAP erhoben wurden und die in Ziffer II genannt sind, so stellen die GWGAP davon betroffenen Personen vor einer solchen Verarbeitung Informationen über solche anderen Zwecke und alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß der vorstehenden Ziffer II zur Verfügung. Ziffer 5 gilt nicht,
	Die GWGAP werden schriftlich festhalten, aus welchen Gründen von einer Information abgesehen wurde.
	III. Daten, die nicht bei der betroffenen Person selbst erhoben wurden
	IV. Empfänger personenbezogener Daten
	V. Beginn und Dauer der Speicherung personenbezogener Daten sowie deren Löschung
	VI. Rechte der betroffenen Personen

	Die GWGAP haben den Nachweis für den offenkundig unbegründeten oder exzessiven Charakter des Antrags zu erbringen
	VII. Automatisierte Entscheidungsfindung und Grenzüberschreitung

	Weitergehende Pflichten der GWGAP und Rechte des Kunden, die sich aus nicht abdingbaren Rechtsvorschriften ergeben, bleiben unberührt. Klauseln dieser ASLB sind stets so auszulegen, dass sie nicht im Widerspruch zu solchen Rechtsvorschriften stehen, bzw. treten hinter diese zurück.
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